
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martina Renner, Dr. André Hahn,
Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/16765 –

Sprengstoffdiebstähle bzw. -verluste bei der Bundeswehr

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Verlust von Sprengstoff bei der Bundeswehr aufgrund von Diebstählen ist 
in den vergangenen Jahren mehrfach öffentlich thematisiert worden. So wur-
den beispielsweise 2017 im Spind eines Soldaten an einer Bundeswehrschule 
in Hannover unter anderem Übungshandgranaten gefunden. Ebenfalls 2017 
ging der Bundeswehr eine hochexplosive Granate im niedersächsischen 
Munster verloren. 2019 wurde zudem Mathias F. verurteilt, weil er für den 
mutmaßlichen Rechtsterroristen Franco A. u. a. Munition und Zünder, vermut-
lich aus Bundeswehrbeständen, versteckt hatte (vgl.: www.spiegel.de/politik/d
eutschland/bundeswehr-soldat-hortete-tausende-schuss-munition-auf-der-stub
e-a-1156421.html, www.focus.de/panorama/welt/truppenuebungsplatz-munste
r-diebstahl-eines-granatenblindgaengers-taeter-unbekannt_id_7252117.html, 
https://taz.de/Gestohlene-Bundeswehr-Munition/!5622803/).

 1. Wie viele und welche Granaten, Zünder, Sprengstoffe und/oder Spreng-
satzteile sind seit dem 1. Januar 2014 bei der Bundeswehr als Verlust ge-
meldet worden (bitte jeweils Ereignisdatum, betroffener Standort, Waf-
fentyp und Anzahl angeben)?

 2. Wie viele und welche der in Frage 1 genannten Granaten, Zünder, 
Sprengstoffe und/oder Sprengsatzteile sind bisher nicht wieder aufgefun-
den worden?

 3. Welche Vorschriften bestehen im Hinblick auf den Verlust von Granaten, 
Zündern, Sprengstoffen und/oder Sprengsatzteilen?
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 4. In welchen der in Frage 1 genannten Fälle sind dem Militärischen Ab-
schirmdienst (MAD) oder dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) 
Anhaltspunkte oder Hinweise auf einen „Extremismusbezug“ (vgl. Ant-
wort der Bundesregierung zu Frage 8 auf Bundestagsdrucksache 
18/2171) bei Bundeswehrangehörigen oder Mitarbeitern eingesetzter 
Sicherheitsunternehmen im örtlichen Umfeld des betroffenen Standortes 
bekannt geworden (bitte nach der Anzahl der insoweit betroffenen Bun-
deswehrangehörigen und Mitarbeitern eingesetzter Sicherheitsunterneh-
men aufschlüsseln)?

 5. Welche der in Frage 1 genannten Fälle betreffen Standorte, die zum Zeit-
punkt des Verlustes von privaten Sicherheitsunternehmen allein oder ge-
meinsam mit dem Wachdienst der Bundeswehr bewacht wurden?

 6. In wie vielen Fällen ist die Bundeswehr seit 2014 hinsichtlich im Nach-
gang bzw. anlässlich von Ermittlungsmaßnahmen von Bundes- oder Lan-
despolizeien aufgefundener Granaten, Zünder, Sprengstoffe und/oder 
Sprengsatzteile beispielsweise mit dem Ziel kontaktiert worden, ob es 
sich bei diesen Materialien um solche der Bundeswehr handelt (bitte 
nach Datum, anfragende Ermittlungsbehörde, aufgefundene Materialien 
und betroffene BW-Standorte auflisten)?

 7. In wie vielen und welchen der in Frage 1 genannten Fälle konnten die 
Verluste aufgrund der in Frage 6 genannten Ermittlungsmaßnahmen er-
folgreich wiederbeschafft werden?

 8. In wie vielen der in Frage 6 genannten Fälle wurden die Materialien auf-
gefunden bei

a) aktiven Soldaten der Bundeswehr,

b) ehemaligen Soldaten der Bundeswehr,

c) Reservisten und

d) Angehörigen von Bewachungsunternehmen?

 9. In wie vielen und welchen der in Frage 6 genannten Fälle haben sich 
nach Kenntnis der Bundesregierung Anhaltspunkte oder Hinweise auf 
einen „Extremismusbezug“ (vgl. Antwort der Bundesregierung zu Frage 
auf Bundestagsdrucksache 18/2171) ergeben (bitte auflisten nach Datum, 
anfragende Ermittlungsbehörde, aufgefundene Materialien und Phäno-
menbereich)?

10. In wie vielen Fällen ging die Aufdeckung des Verlusts oder Diebstahls 
von Sprengmitteln und Teilen von Sprengmitteln auf Hinweise des Bun-
desamtes für den Militärischen Abschirmdienst (BAMAD) oder des Ver-
fassungsschutzverbundes zurück?

11. In wie vielen Fällen konnten Pläne zur Entwendung von Sprengmitteln 
bzw. Teilen von Sprengmitteln durch präventive Maßnahmen verhindert 
werden, weil es entsprechende Hinweise vom BAMAD oder aus dem 
Verfassungsschutzverbund an die zuständigen Dienststellen der Bundes-
wehr gab?

12. In wie vielen Fällen wurde durch administrative Maßnahmen bzw. perso-
nelle Einzelmaßnahmen (Versetzung etc.) sichergestellt, dass Soldatinnen 
und Soldaten, bei denen ein Extremismusbezug durch die zuständigen 
Stellen jedenfalls zu prüfen war, keinen Zugang mehr zu Sprengmitteln 
oder Teilen von Sprengmitteln hatten?

Auf die Einstufung der Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ erlaube 
ich mir hinzuweisen.
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Soweit parlamentarische Anfragen Umstände betreffen, die aus Gründen des 
Staatswohles geheimhaltungsbedürftig sind, hat die Bundesregierung zu prüfen, 
ob und auf welche Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit mit dem parlamen-
tarischen Informationsanspruch in Einklang gebracht werden kann [BVerfGE 
124, 161 (189)]. Die Bundesregierung ist nach sorgfältiger Abwägung zu der 
Auffassung gelangt, dass die Angaben zu Sprengstoffdiebstählen aus Geheim-
haltungsgründen nicht in dem für die Öffentlichkeit einsehbaren Teil bereit-
gestellt werden.
Zwar ist der parlamentarische Informationsanspruch grundsätzlich auf die Be-
antwortung gestellter Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Die Einstufung der 
Informationen zu Waffenverlusten als Verschlusssache (VS) mit dem Geheim-
haltungsgrad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ ist aber im vorliegenden Fall, 
im Hinblick auf das Staatswohl, erforderlich.*

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen 
werden.
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